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E-Government - Konvention "CommonAuditTrail 1.0.0 
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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Mit Schreiben der Verbindungsstelle vom 29.3.2011 wurde von den BLSG-Arbeitsgrup-
pen "Recht und Sicherheit" und "Integration und Zugänge" ein Vorschlag für eine Kon-
vention zum Portalverbund übermittelt. 

Damit soll lt. vorliegenden Unterlagen die Einhaltung von bestehenden Verpflichtungen 
von Anwendungsverantwortlichen, Stammportalbetreibern und zugriffsberechtigten 
Stellen (insb. im Zusammenhang mit der Auskunftsverpflichtung nach § 26 Datenschutz-
gesetz 2000, aber auch mit § 14 DSG 2000 sowie den Bestimmungen der Portalverbund-
vereinbarung) sichergestellt werden. 

Dazu darf die Stellungnahme der für eine allfällige technische Umsetzung der vorliegen-
den Konvention zuständigen Fachabteilung Landesinformatik übermittelt werden: 

"Da die vorgelegte Konvention darüber keine klare Aussage trifft, halten wir Folgendes fest: 
Der Geltungsbereich der Konvention soll sich nur auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 
beziehen. Eine Anwendung außerhalb dieses Anwendungsfalles wird, da im Datenschutzgesetz 
2000 nicht gefordert und mit erheblichem Zusatzaufwand verbunden, abgelehnt. 
Aus diesem Grund soll die vorgelegte Konvention entsprechend präzisiert werden." 

Unter der Voraussetzung, dass der Geltungsbereich der vorliegenden Konvention auf die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten eingeschränkt wird, wird dem Vorschlag 
zugestimmt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Mag. Hans Christof Zeller-Lukashort 



 2 

Ergeht an: 
 
1. Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ Landesregierung, Schenken-

straße 4, 1010 Wien, E-Mail 
2. Fachabteilung Landespressebüro, Chiemseehof, Postfach 527, 5020 Salzburg, Intern 
3. Fachabteilung Landesinformatik, Pfeifergasse 7, Postfach 527, 5020 Salzburg, Intern 
 
 


